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0. Zusammenfassung 

• Agrarstrukturelle Ziele wie der Schutz von Agrarflächen, die Verhinderung von 

Bodenspekulation, der Vorrang von ortsansässigen Landwirten und stabile Nahrungs-

mittelpreise werden teilweise seit Jahren verfehlt.  

• Die Unterstützung einer leistungsfähigen Landwirtschaft und die Sicherung ausrei-

chender Agrarflächen durch die Modernisierung des Bodenrechts würde die Wider-

standsfähigkeit der hessischen Nahrungsmittelproduktion bei internen und externen 

Schocks auf den Agrarmärkten verbessern. Bei klimatischen, politischen und 

wirtschaftlichen Krisen wird die europäische Ernährungssouveränität künftig wichti-

ger werden. 

• Ursachen für die Zielverfehlung sind auf Seiten der Agrarverwaltung Vollzugsdefizite, 

Regulierungslücken und fehlende Sanktionen. Die Akteure auf dem Bodenmarkt 

verschärfen die Probleme durch die verbreitete Bereitschaft, gegen geltendes Recht zu 

verstoßen und ausgefeilte Umgehungstatbestände zu gestalten. 

  

• Der Gesetzentwurf der Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen kann durch die effektive 

Kontrolle von Missbrauch bei Kauf- und Pachtpreisen zur Stabilisierung der Flächen-

kosten beitragen und damit einen begrenzten, aber eindeutigen inflationsdämpfenden 

Effekt bei Nahrungsmitteln haben.   

 

• Die Kontrolle von Anteilskäufen und eine Konzentrationsschwelle sind Instrumente, 

um eine breite Eigentumsstreuung zu erhalten und unerwünschte Konzentration und 

Missbrauch von Marktmacht zu begrenzen. Das stärkt die Position regional veranker-

ter Betriebe auf dem Bodenmarkt. Dasselbe gilt für die Abschaffung der doppelten 

Grunderwerbsteuer beim Vorkaufsrecht gegenüber Inverstoren.  Der verbesserte 

Zugang zu Agrarflächen für Existenzgründungen könnte den Generationswechsel in 

der Landwirtschaft unterstützen. 

 

• Gleichwohl erscheinen einzelne Regelungen in dem Gesetzentwurf entbehrlich, 

während wirksame Instrumente zum Schutz von Agrarflächen, zur Unterstützung von 

Pächtern und zur Verwaltungsvereinfachung ergänzt werden könnten.  

  



4 
 

1. Vorbemerkung 

Diese Stellungnahme wird auf Grundlage der in Anlage 1 aufgelisteten Kompetenzen abgege-

ben (CV Gutachter).  Es wird vor allem zu agrarstrukturellen und grundsätzlichen rechtlichen 

Aspekten Stellung genommen. Die vertiefte juristische Prüfung wäre im weiteren Verfahren 

der Beratungen Aufgabe des juristischen Dienstes des Hessischen Landtages, des zuständigen 

Ministeriums sowie der zu beteiligenden Ressorts.  

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische 

Schreibweise sowie auf eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle Personenbezeichnungen 

sollen dennoch als geschlechtsneutral angesehen werden. 

Die Landesregierung hat im hessischen Koalitionsvertrag ebenfalls gesetzliche Regelungen 

geplant: „Wir werden die Rechte der Landwirtinnen und Landwirte durch ein eigenes Land-

wirtschaftsgesetz stärken.“1 Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 

Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat hat allerdings am 20.04.2026 mitgeteilt, dass ein Gesetz-

entwurf noch nicht vorliegt, aber derzeit erarbeitet wird. 

 

2. Problemstellung 

Der Gesetzentwurf benennt als Entwicklungen mit negativen Auswirkungen auf die Agrar-

struktur steigende Bodenpreise, Verluste an Agrarflächen, die Konkurrenz durch außerland-

wirtschaftliche Investoren und den schwierigen Zugang zu Agrarflächen im Zuge des Genera-

tionswechsels.  

Diese Probleme wurden bereits 2015 im Bericht einer Expertengruppe der Agrarministerkon-

ferenz der Länder analysiert und mit Vorschlägen versehen, um Regulierungslücken zu 

schließen und den Gesetzesvollzug zu verbessern.2  

Die Agrarverwaltung in Hessen hatte daraufhin mitgeteilt, dass sie insbesondere den Vollzug 

verbessern und auf gesetzliche Änderungen verzichten wollte. Ein verbesserter Vollzug von 

GrdtstVG und LPachtVG ist seitdem nicht erkennbar. Die Spekulationskontrolle bei Pachtver-

trägen kann nicht stattfinden, da mangels Einführung eines Ordnungswidrigkeitsbestandes die 

Anzeigepflicht von Pachtverträgen nicht durchgesetzt wird. Anteilskäufe mit Agrarflächen 

werden nach wie vor nicht kontrolliert. Die Verluste an Agrarflächen liegen über den Zielwer-

ten des Landes und des Bundes. Da die Vorschläge der Expertengruppe nicht umgesetzt wur-

den, verschärfen sich die Probleme.  

 

 

3. Lösung 

Der Gesetzentwurf soll die existierenden Regelungen für den landwirtschaftlichen Grund-

stückverkehr, das Reichssiedlungsgesetz (RSG), das Gesetz zur Ergänzung des Reichssied-

lungsgesetz (RSiedlGErgG), das Grundstückverkehrsgesetz (GrdStVG) und das Landpacht-

verkehrsgesetz (LPachtVG) novellieren um die agrarstrukturellen Ziele zu erreichen. 

Das landwirtschaftliche Bodenrecht ist inhaltlich und formal überholt. Das RSG wurde im 

Jahr 1919, das RSiedlGErgG im Jahr 1935, das GrdStVG im Jahr 1961 und das LPachtVG im 

Jahr 1985 erlassen. Die Gesetze berücksichtigen die aktuellen Rahmenbedingungen in der 

Landwirtschaft nicht mehr. Dies sind insbesondere die deutsche Wiedervereinigung, die 
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verstärkte Nutzung juristischer Personen als Unternehmensform in der Landwirtschaft und die 

außerlandwirtschaftliche Konkurrenz durch Investoren seit der Finanzkrise von 2007. 

Die Gesetze sind in einzelnen Normen auch formal überholt. Das RSiedlGErgG ist eines der 

letzten Gesetze in der Diktion des Nationalsozialismus und soll durch Agrarstrukturgesetze 

der Länder aufgehoben, bzw. in zeitgemäße Formulierungen überführt werden.3 Das RSG 

dürfte in einer Norm nicht mit der Verfassung vereinbar sein, die die Ansiedlung von Perso-

nen nach Religionszugehörigkeit vorsieht.4 

Die Befassungskompetenz für Agrarstrukturgesetze wurde im Grundgesetz 2006 eindeutig 

geregelt und liegt bei den Bundesländern.5 Die Verfassung von Hessen6 aber auch diejenigen 

der Länder Brandenburg,7 Bremen,8 Nordrhein-Westfalen,9 Bayern,10 Rheinland-Pfalz11 und 

des Saarlands12 enthalten Vorgaben zum Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen.13 Die 

Gesetzgebungskompetenz der Länder stellt sicher, dass den teilweise erheblichen regionalen 

Unterschieden in der Agrarstruktur Rechnung getragen werden kann.   

Die Kompetenz der Länder bezieht sich auch auf die Regelung von Anteilskäufen mit Agra-

rimmobilien. Dies wurde am 19.01.2022 zwischen BMEL, BMJ und den Ländern Mecklen-

burg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen erörtert. Es bestand im Ergebnis kein Zweifel 

an der Zuständigkeit der Länder auch für die Regelung von Käufen juristischer Personen mit 

Eigentum an landwirtschaftlichen Grundstücken. Die ausführlichen Ergebnisse der Beratung 

wurden im Anschluss allen Ländern zugeleitet. 

Die Zielsetzung des Gesetzentwurfes erscheint gemessen an den Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts aus dem Jahr 1967 zum Verkauf von Agrarimmobilien gerechtfertigt: „Der 

Grund und Boden ist weder volkswirtschaftlich noch in seiner sozialen Bedeutung mit ande-

ren Vermögenswerten ohne weiteres gleichzustellen; er kann im Rechtsverkehr nicht wie eine 

mobile Ware behandelt werden.“14 

Die Europäische Kommission hat in einem Grundsatzpapier 2017 mitgeteilt, dass die 

Mitgliedstaaten die Märkte für Agrarland regulieren müssen, um zur Ernährungssicherheit, 

einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 

des ländlichen Raumes beizutragen.15 Deutschland hat sich zudem verpflichtet, die „Freiwil-

lige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von … Nutzungsrechten an Land“ der 

Vereinten Nationen umzusetzen.16 
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4. Gesetzeszweck 

 

4.1 Schutz und Erhalt landwirtschaftlicher Flächen  

Zweck des Gesetzes soll der Schutz und der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen sein. 

Agrarflächen sind unverzichtbar für die Welternährung und die Ernährungsvorsorge in 

Krisenzeiten. Auch wenn die Agrarfläche Hessens zu beiden Zielen nur einen begrenzten 

Beitrag leisten kann, liegt es nach der Aufgabenverteilung des Grundgesetzes in der Verant-

wortung der Länder, ihre Agrarflächen zu schützen.17 

Tatsächlich nehmen die Agrarflächen in Hessen, in Deutschland und weltweit seit Jahren ab. 

In Hessen schrumpfte die Agrarfläche in drei Jahren (2017 bis 2020) um 6.129 ha.18 Das ist 

die Nahrungsgrundlage von 24.500 Menschen.19 Bundesweit schrumpfte die Agrarfläche seit 

1992 um über 1,45 Mio. ha (Nahrungsgrundlage von 5,6 Mio. Menschen).  

Das im Baugesetzbuch20 oder der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie formulierte Schutzziel 

für Agrarflächen wird nicht erreicht, weil Sanktionen fehlen. Akteure, die Flächen umwid-

men, zahlen regelmäßig erheblich höhere Preise für die Flächen als Landwirte. Die Abwä-

gung zwischen Nahrungsmittelversorgung einerseits und dem Bedarf für Energie, Infrastruk-

tur, Wohnen, Gewerbe und Naturschutz fällt grundsätzlich zu Lasten der Agrarflächen aus, 

weil es kein effektives gesetzliches Schutzziel für Agrarflächen gibt. Insofern ist dieses 

Schutzziel in dem Gesetzentwurf zweckmäßig. 

Ergänzender Vorschlag: 

Der fortgesetzte Verlust an Agrarflächen erhöht die Flächenkosten, die mittelbar die Preise für 

Nahrungsmittel erhöhen. Außerdem gefährdet schrumpfende Agrarfläche die Ernährungsvor-

sorge in Krisenzeiten. Es ist davon auszugehen, dass Klimakrise, politische Konflikte und 

wirtschaftliche Krisen in der Zukunft häufiger auftreten. Zudem können Krisen länger andau-

ern, gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken. Angesichts dieser veränderten 

Lage betont die EU-Kommission in ihrer „Vision 2040“ die gestiegene Bedeutung der euro-

päischen Ernährungssouveränität.21  Es sollte deshalb geprüft werden, ob „Preisstabilität bei 

Nahrungsmitteln“ und „sichere Ernährungsvorsorge in Krisen“ im Zusammenhang mit dem 

Schutz von Agrarflächen als Gesetzesziele aufgenommen werden.  

 

4.2 Begrenzung Flächenkonzentration 

Zweck des Gesetzes soll die Begrenzung einer für die bäuerliche Landwirtschaft ungesunden 

Flächenkonzentration sein. 

Eine Flächenkonzentrationsgrenze kann effektiv dazu beitragen, das agrarstrukturellen Ziel 

„breite Eigentumsstreuung“ durchzusetzen und in gewissem Umfang regionale Marktmacht 

begrenzen. Dazu ist das Instrument geeignet und wird auch von einigen EU-Staaten ange-

wandt (Frankreich, Lettland, Polen, Ungarn). Nach den Leitlinien der EU-Kommission zum 

Bodenrecht22 können nationale Erwerbsobergrenzen bei Agrarflächen mit dem EU-Recht ver-

einbar sein. 
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Aktuelle Daten zur Flächenkonzentration in Deutschland stammen aus der Studie von Tietz 

(2021): Danach existiert noch eine sehr breiten Eigentumsstreuung bei Agrarflächen in 

Deutschland: Landwirtschaftliche Betriebe besitzen im Schnitt 37,9 ha, Nichtlandwirte 2,9 ha, 

der Gesamtdurchschnitt liegt bei 6,0 ha je Eigentümer.23 

Eine breite Eigentums- und Vermögensstreuung ist wesentlicher Eckpfeiler der Sozialen 

Marktwirtschaft in Deutschland. Die breite Eigentumsstreuung auch bei Agrarflächen ist Be-

standteil der Verfassung von Hessen.24 Für Agrarflächen gilt schon heute die gesetzliche Ziel-

setzung, Flächenkonzentration zu vermeiden.25 

Bislang ist das Bodeneigentum in Hessen nach den Daten von Tietz breit gestreut. Allerdings 

zeigt sich auch in Hessen, ausgehend von noch niedrigem Niveau, eine Zunahme von Unter-

nehmensgruppen mit Agrarflächen. 2020 gab es 26 außerlandwirtschaftliche Unternehmens-

gruppen mit 12.000 ha bewirtschafteter Fläche, 2024 waren es 86 außerlandwirtschaftliche 

Unternehmensgruppen mit 18.000 ha.26 Da ein Agrarstrukturgesetz den Rahmen für die 

nächsten Jahrzehnte regelt, kann eine prophylaktische Regelung zu Flächenkonzentration 

zweckmäßig sein. 

 

4.3 Dämpfung Anstieg Kauf- und Pachtpreise 

Zweck des Gesetzes soll die Dämpfung des Anstiegs der Kauf- und Pachtpreise sein. 

Die Kaufwerte für Agrarflächen sind in Hessen von 2005 mit 12.993 € / ha bis 2024 mit 

18.120 € / ha gestiegen. Das ist ein Anstieg von rund 40 %. Der Immobilienmarktbericht in 

Hessen gibt allerdings für 2024 einen Durchschnittswert von 24.355 € / ha an.27 

Steigende Kauf- und Pachtpreise für Flächen betreffen direkt die Landwirtschaft. Betriebli-

ches Wachstum und Existenzgründungen werden umso stärker behindert, je weiter sich die 

Flächenkosten von den landwirtschaftlichen Erträgen entfernen. 

Indirekt wirken sich steigende Kosten für den Produktionsfaktor Boden auf die Verbraucher 

aus. Stabile Nahrungsmittelpreise sind besonders für untere und mittlere Einkommensschich-

ten von Bedeutung. In den letzten Jahren verzeichneten Nahrungsmittel in Deutschland eine 

überdurchschnittliche Inflation und liegen derzeit bei 36 % über den Preisen von 2020.28 Sie 

sind im Gegensatz zu anderen Preisen nach dem Preisschock infolge des russischen Überfalls 

auf die Ukraine nicht gesunken. Aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren ist eine Isolie-

rung des Einflusses steigender Flächenkosten auf die Nahrungsmittelpreise kaum möglich. 

Unstrittig ist aber, dass der Preisanstieg eines wichtigen Produktionsfaktors ceteris paribus 

preissteigernd auf Nahrungsmittelpreise wirkt. 

Daten zur Durchsetzung der schon bestehenden gesetzlichen Spekulationskontrolle bei Kauf- 

und Pachtverträgen liegen nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Agrarverwaltung in 

Hessen seit Jahrzehnten kaum Verträge versagt oder beanstandet hat. Das Hessische Statisti-

sche Landesamt hat dazu mitgeteilt: „In Hessen stehen die von Ihnen benötigten Daten nicht 

als Verwaltungsdaten zur Verfügung, da in Hessen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern 

– die im Landpachtverkehrsgesetz geforderten Maßnahmen nicht umsetzt werden.“29 Inwie-

weit es zutrifft, dass die Agrarverwaltung in Hessen ein geltendes Bundesgesetz (Landpacht-

verkehrsgesetz) nicht mehr vollzieht, kann von hier aus nicht beurteilt werden (siehe dazu 

Ziffer 5.14). 
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Betriebsentwicklung über Flächenerweiterungen und Preisstabilität bei Nahrungsmitteln sind 

wesentlich agrarstrukturelle Ziele. Der Gesetzeszweck der Spekulationskontrolle ist deshalb 

sinnvoll.  

 

4.4 Erhalt einer vielfältigen Agrarstruktur 

Zweck des Gesetzes soll der Erhalt einer vielfältigen Agrarstruktur sein. 

Der Zweck leitet sich aus der grundgesetzlichen Zuständigkeit der Länder für die Agrarstruk-

tur ab. Das weitgefasste Ziel ermöglicht je nach agrarstruktureller Notwendigkeit den Einsatz 

unterschiedlicher Instrumente. 

 

4.5 Stärkung ortsansässiger Landwirtinnen und Landwirte und Existenzgründun-

gen 

Zweck des Gesetzes soll die Stärkung ortsansässiger Landwirtinnen und Landwirte und Exis-

tenzgründungen sein. 

Ortsansässige Landwirtinnen und Landwirte sollen schon bislang rechtlich geschützt wer-

den.30 ,31,32 Dabei wird die Förderung einer ortsansässigen Landwirtschaft auch von der EU-

Kommission anerkannt.33 Für die Gesellschaft ist dies zweckmäßig, weil Landwirte mit 

entsprechenden Berufsabschlüssen über eine hohe fachliche Qualifikation verfügen. Damit 

können sie Nahrungsmittel effizient erzeugen und die Flächen unter Kenntnis regionaler 

Umweltbedingungen nachhaltig bewirtschaften. 

 

Ergänzender Vorschlag: 

In Anlehnung an das EU-Recht sollte geprüft werden, den Aspekt leistungsfähiger Betriebe 34 

in den Gesetzentwurf aufzunehmen. 
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5. Instrumente 

 

5.1 Einbeziehung von Anteilskäufen mit mehr als 50 % der Anteile (§ 2 Abs. 1, 1 

b) 

Da Anteilskäufe mit Agrarflächen bislang weder gesetzlich geregelt sind, noch statistisch 

erfasst werden, kann die Situation auf dem Bodenmarkt in Hessen nur näherungsweise abge-

leitet werden. 

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes, die seit 2020 erhoben werden, hat sich die Zahl 

von Unternehmensgruppen (UG) mit Agrarflächen in Hessen folgendermaßen entwickelt: 

 

Deren Zahl hat sich von 2020 mit 41 UG auf 95 im Jahr 2024 erhöht.35 Dabei ist zu beachten, 

dass die tatsächliche Zahl etwas höher liegen dürfte, weil hier nur die UG mit dem Unterneh-

menssitz in Hessen dargestellt sind. Darüber hinaus gibt es 159 UG mit Konzernsitz im Aus-

land, die den Ländern nicht zugeordnet wurden. Gleichwohl können einige von Ihnen über 

Flächen in Hessen verfügen.  

Die nächste Grafik zeigt die Entwicklung der Agrarflächen dieser UG, die von 15.700 ha auf 

20.600 ha im Jahr 2024 gestiegen ist. Der Umfang von Flächentransfers über Anteilskäufe in 

Hessen wird auf mindestens 720 ha im Jahr 2024 geschätzt.36,37,38 Das entspricht 27 % der 

vom Statistischen Bundesamt erfassten Verkäufe von Einzelflächen. 
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Anteilskäufe sollten also rechtlich geregelt und kontrolliert werden, da juristische Personen 

inzwischen normaler Bestandteil der Agrarstruktur sind.  Da auf dem landwirtschaftlichen 

Bodenmarkt seit Jahren der Kauf von Einzelflächen sinkt und der Erwerb über Anteilskäufe 

zunimmt, muss dieses Marktsegment einbezogen werden, um agrarstrukturelle Ziele 

umzusetzen.  

Die Übernahme landwirtschaftlicher Betriebe durch Nichtlandwirte ist nicht per se problema-

tisch. Die Unternehmenskonzepte und Vorgehensweisen überregionaler Investoren können 

aber nachteilige agrarstrukturelle Auswirkungen haben. Dies umfasst spekulative Tendenzen, 

den Anstieg von Kauf- und Pachtpreisen, den erschwerten Zugang zu Land für Existenzgrün-

dungen, den Abfluss von Wertschöpfung an die Konzernzentralen, den Abbau von Arbeits-

plätzen, die Umgehung der Grunderwerbsteuer, die Umgehung des Vorrangs von Landwirten 

und eine unerwünschte Flächenkonzentration. 

Ergänzender Vorschlag: 

Um Probleme bei der Notifizierung bei der EU zu vermeiden, sollte anstelle der vorgesehen 

einfachen Kontrollschwelle (50 % der Anteile) so wie in Österreich oder Frankreich eine dop-

pelte Untergrenze eingefügt werden. Das ist zusätzlich eine Bagatellschwelle von z. B. min-

desten 5 ha Agrarfläche im Unternehmen. Das vermeidet gleichzeitig Verwaltungsaufwand 

bei Anteilskäufen ohne große agrarstrukturelle Relevanz. Es sollte außerdem geprüft werden, 

die Schwelle des maßgeblichen Einflusses abzusenken, denn bereits 25 % der Anteile ermög-

lichen erheblichen Einfluss bei wichtigen Unternehmensentscheidungen. 
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5.2 Privilegierung von Existenzgründungen (§ 2 Abs. 8) 

Immer häufiger haben auch leistungsfähige Betriebe keine familiäre Nachfolge. Gleichzeitig 

haben gut ausgebildete und motivierte junge Menschen Interesse an einer Existenzgründung 

in der Landwirtschaft. Auch wenn in Hessen die familiäre Hofnachfolge noch die Regel ist, 

werden Existenzgründungen ein wichtiger Baustein des Generationswechsels. Eine flächende-

ckende, wettbewerbsfähige Landwirtschaft ist auf einen funktionierenden Generationswechsel 

angewiesen.  Neben älteren Studien hat Krug den Nutzen landwirtschaftlicher Existenzgrün-

dungen aber auch hemmende Faktoren identifiziert: „Die empirischen Befunde verdeutlichen, 

dass trotz der hohen Motivation und Qualifikation der Gründer:innen die real existierenden 

Möglichkeiten landwirtschaftlicher Existenzgründungen momentan starken Einschränkungen 

unterliegen.“ 39, 40, 41 

Die EU-Kommission misst in ihrer aktuellen „Vision für Landwirtschaft und Ernährung“ dem 

funktionierenden Generationswechsel in der Branche größte Bedeutung bei: „Eine der Vo-

raussetzungen für eine größere Attraktivität des Agrarsektors besteht darin, die größten Hin-

dernisse für den Generationswechsel zu beseitigen, insbesondere den Zugang zu Land, Inves-

titionen und Kompetenzen.“42 

Aktuellere Daten über landwirtschaftliche Existenzgründungen in Hessen liegen beim Hessi-

schen Statistischen Landesamt oder bei der Hessischen Landgesellschaft nicht vor. Die große 

Zahl von Nachfrage nach Betrieben und die geringe Zahl von erfolgreichen Vermittlungen auf 

Bundesebene zeigt die folgende Übersicht des Bundesverbandes der gemeinnützigen Landge-

sellschaften.43 

Hofstellenbörsen der Landgesellschaften 

 

 
 

Die Aufnahme von Existenzgründungen in den Gesetzentwurf kann deshalb ein wichtiger 

Beitrag zur Unterstützung des Generationswechsels insbesondere beim Zugang zu Flächen 

sein. Flankierende Instrumente zur Verbesserung des Zugangs zu Kapital und Gründungsbera-

tung wären zweckmäßig.44 

 



12 
 

5.3 Privilegierung von gemeinwohlorientierten Bodeneigentümern (§ 2 Abs 9) 

Der positive agrarstrukturelle Beitrag einer Reihe von gemeinwohlorientierten Akteuren auf 

dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt wurde von Curtiss et al (2022)45 beschrieben. Aller-

dings weisen die Autoren auch darauf hin, dass es keine verbindliche Definition für „Gemein-

wohlorientierung“ gibt. Das erschwert den Behörden die Kontrolle und lädt zu Umgehungs-

tatbeständen ein. In der Studie wurde explizit erwähnt, dass auch extremistische Gruppen im 

ländlichen Raum behaupten können, gemeinwohlorientiert zu handeln.  

Der ausschließliche Bezug auf ökologische Bewirtschaftung greift als Kriterium zu kurz und 

diskriminiert andere Ansätze gemeinwohlorientierten Handelns. Schließlich ist nicht nach-

vollziehbar, warum nur die Rechtsformen Stiftung und Verein privilegiert werden sollen. 

Andere Unternehmensformen können auch gemeinwohlorientiert agieren.  

Ergänzender Vorschlag: 

Angesichts dieser Bedenken sollte geprüft werden, ob die bisherige Praxis nicht ausreicht, 

nach der nichtlandwirtschaftliche, gemeinwohlorientierte Unternehmen nachrangig Flächen 

erwerben können, wenn keine kaufwilligen Landwirte vorhanden sind. In dem Zusammen-

hang sollte insbesondere das Urteil des OLG Hamm von 2025 zum Kauf von Flächen durch 

die Kulturlandgenossenschaft für den Betrieb Biolee in Münster berücksichtigt werden.46 

 

5.4 Genehmigungsfreier Erwerb durch Kommunen (§ 4 Abs. 1, 1) 

Der genehmigungsfreie Erwerb durch Kommunen sollte aus dem Gesetzentwurf gestrichen 

werden. Die Kommunen verschärfen die Probleme auf dem Bodenmarkt. Die kommunalen 

Spitzenverbände wirken intensiv auf die Novellierung bzw. die „Nicht-Novellierung“ des 

Agrarstrukturrechts ein. Das ist einerseits berechtigt, da sie zentrale Zuständigkeiten bei 

Agrarflächen haben. Zugleich verfolgen sie Eigeninteressen. Die Landkreise scheuen wirk-

same Gesetze, weil sie schon heute nicht genug Personal für die Kontrollen bereitstellen. 

Auch verantworten die Kommunen die gesamten Verluste von 1,5 Mio. ha Agrarflächen in 

Deutschland seit 1992 durch ihre  Umwidmungsgenehmigungen. In Einzelfällen nutzen auch 

Kommunen das sogenannte „KTG-Modell“ zur Umgehung von Grundstückverkehrsgesetz 

und Grunderwerbsteuergesetz. Bei den Anhörungen zu Agrarstrukturgesetzen möchten sie vor 

allem den Vorrang von Landwirten zu ihren Gunsten aufweichen und ihren eigenen Zugriff 

auf Agrarflächen erweitern.  

Der Zugriff von Kommunen auf Agrarflächen führt zu weiteren Verlusten an Agrarflächen für 

Siedlung, Verkehr und Infrastruktur. Die zusätzliche Nachfrage führt zu weiteren Kaufpreis-

steigerungen. Die abnehmende Agrarfläche führt zu steigenden Pachtpreisen und belastet 

damit landwirtschaftliche Existenzgründungen und Betriebsentwicklungen.  

Zu den Flächenkäufen von Kommunen in Hessen ist keine flächendeckende Auswertung 

bekannt. Es gibt aber eine Auswertung aller Käufe aus Bayern der Jahre 2019 – 2021.47   Dar-

aus wird deutlich, dass die Kommunen mehr als 140 % höhere Preise zahlen (150.000 €/ ha) 

als die Landwirte (60.000 €/ ha). Sie erwerben regelmäßig mehr als 15 % aller Flächen. 
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Tatsächlich liegt das Preisniveau in Hessen deutlich niedriger als in Bayern. Aber die grund-

sätzliche Erkenntnis, dass Kommunen neben den Investoren erheblich höhere Preise zahlen 

können, als die Landwirte, dürfte auch in Hessen gelten. Damit sind im wesentlichen Kom-

munen und Investoren für den Preisanstieg und die Flächenverknappung verantwortlich. 

Innerhalb der öffentlichen Nachfrage nach Agrarflächen liegen die Kommunen mit weitem 

Abstand an der Spitze, gefolgt vom Land und dem Bund. Mangels regionaler Daten wird 

davon ausgegangen, dass dies tendenziell in Hessen ähnlich ist. 

 

5.5 Genehmigungsfreier Erwerb durch Religionsgemeinschaften (§ 4 Abs. 1, 1) 

Für die beabsichtigte Privilegierung einzelner Religionsgemeinschaften in § 4 gibt es keine 

agrarstrukturelle Begründung. Sie sollte deshalb gestrichen werden. 

Auch Flächenkäufe von Religionsgemeinschaften haben in einem zunehmend engeren Boden-

markt eine preissteigernde Wirkung. Der Gesetzentwurf enthält weder eine agrarstrukturelle 

noch eine sonstige Begründung, warum Kaufverträge von öffentlich-rechtlichen Religionsge-

meinschaften von der gesetzlichen Kontrolle freigestellt werden sollen. Dabei handelt es sich 

derzeit in Deutschland nicht nur um die evangelischen Landeskirchen und die römisch-katho-

lischen Bistümer, sondern auch um die Altkatholische Kirche, die Selbständige Evangelisch-

Lutherische Kirche, die Christengemeinschaft, die  evangelischen Freikirchen, die Neuaposto-

lische Kirche, die Zeugen Jehovas, die Israelitischen Kultusgemeinden, um Christian Science, 

um die Bahai-Gemeinde in Deutschland, die Ahmadiyya Muslim Jamaat und die Alevitische 

Gemeinde Deutschland. Ein agrarstruktureller Nutzen von privilegierten Flächenkäufen durch 

diese Religionsgemeinschaften ist nicht erkennbar.  

Es reicht aus, wenn im Einzelfall Religionsgemeinschaften nachrangig Flächen erwerben 

können, wenn keine kaufwilligen Landwirte vorhanden sind. 

 

5.6 Privilegierung von gemeinwohlorientierten Bodeneigentümern (§ 7 Abs. 2, 1) 

Siehe Ziffer 5.3. 
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5.7 Verhinderung marktbeherrschender Stellungen (§ 7 Abs. 2, 2) 

Der Bodenmarkt ist als begrenzte und sogar abnehmende Ressource kein „vollkommener“ 

Markt, und deshalb für die Entwicklung regionaler Marktmacht anfällig.48 Grundsätzlich 

wirkt eine Flächenkonzentrationsgrenze der Entwicklung von regionaler Marktmacht entge-

gen. 

Zu bedenken ist, dass Eigentums- und Bewirtschaftungskonzentration nur ein Faktor von 

mehreren ist, der Marktmissbrauch ermöglicht. Durch weitere Faktoren kann Marktmacht ver-

stärkt werden. Dazu gehören Informationsvorsprünge, der Umfang verfügbaren Finanzmittel, 

Verhandlungsmacht und Erfahrungsvorsprünge aufgrund hoher Transaktionszahlen am 

Bodenmarkt,49 das Ausschalten von Konkurrenz durch Gestaltung von Verkaufslosen,50 die 

Transaktions-51 und Transportkosten52 oder die Manipulation von Preisen oder Preisindices.53  

Gleichwohl bleibt regionale Flächenkonzentration ein wesentlicher Faktor für Marktmacht 

und möglichen Missbrauch. Da Marktmacht in der Regel zu Wohlfahrtsverlusten führt, hat 

deren Begrenzung grundsätzlich einen volkswirtschaftlichen Nutzen.54 

Ergänzender Vorschlag: 

Die Schwelle „25 % einer Gemarkung über 250 ha“ führt zu sehr unterschiedlichen absoluten 

Werten in Abhängigkeit von der Gemarkungsgröße. Das würde zu einer Ungleichbehandlung 

von Betrieben führen, die in einer kleinen Gemarkung diese Grenze früher erreichen, als in 

einer größeren Gemarkung.  

Die Grenze kann wie in Ungarn als ha-Grenze oder wie in Frankreich relativ als Prozentwert 

der durchschnittlichen regionalen Betriebsgröße festgelegt werden. Ein Grenzwert dient der 

Verwaltungsumsetzung sowie den Wirtschaftsbeteiligten als eindeutiger Wert. Dafür ist es 

wesentlich, dass die Einführung einer Grenze nachvollziehbar begründet wird. Ob der präzise 

Grenzwert dann bei X oder bei X+1 liegt, ist – wie bei allen gesetzlichen Grenzwerten – irre-

levant. So wird niemand die Frage diskutieren, ob die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen 

statt bei 100 km/h auch bei 99 km/h liegen könnte. 

Die Grenzen für den beherrschenden Einfluss sind in den gesetzlichen Regelungen anderer 

EU-Mitgliedstaaten so angesetzt.55 Es gelten folgende Obergrenzen: Polen Erwerbsober-

grenze von 300 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (dies ist die maximale Fläche eines Famili-

enbetriebes in Polen). Ungarn Erwerbsobergrenze 300 ha. Insgesamt darf ihr Flächeneigen-

tum höchstens 1200 ha betragen, mit Tierzucht oder Saatguterzeugung maximal 1800 ha 

Eigentumsfläche. In Lettland können natürliche Personen bis zu 2000 ha erwerben. In Frank-

reich wurden 2023 Prüfschwellen für Anteilskäufe eingeführt. Diese liegen bei dem 1,5 bis 3-

fachen der regionalen Betriebsgröße. Im Durchschnitt der Regionen liegen die Schwellen bei 

150 ha mit einer Spanne von 9 ha bis 342 ha. Nach den Leitlinien der EU-Kommission zum 

Bodenrecht können nationale Erwerbsobergrenzen bei Agrarflächen mit dem EU-Recht 

vereinbar sein.56 
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5.8 Spekulationsschwelle Kauf > 25 % Bodenrichtwert (§ 7 Abs. 4) 

Um die spekulativen Tendenzen auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt zu begrenzen, ist 

die Aufnahme einer Schwelle in das Gesetz zweckmäßig. Die Erfahrungen in Baden-Würt-

temberg an der Grenze zur Schweiz waren positiv.   

 

5.9 Genehmigungen unter Auflagen (§ 8) oder Bedingungen (§ 9) 

Genehmigungen unter Auflagen oder Bedingungen erhöhen den Spielraum der Behörden, um 

in Einzelfällen angemessene Entscheidungen zu fällen.   

 

5.10 Erwerb von Beteiligungen (§ 10)  

Zum Umfang von Anteilskäufen in Hessen siehe Ziffer 5.1. 

Die Käufe von Anteilen an juristischen Personen mit Agrarflächen sind im GrdstVG und im 

LPachtVG nicht erfasst. Der Grund dafür ist, dass bei Verabschiedung des Grundstückver-

kehrsgesetzes im Jahr 1961 kaum juristische Personen in der Landwirtschaft existierten. 

Inzwischen sind sie normaler Teil der Unternehmensstruktur in der Landwirtschaft. Die Regu-

lierungslücke hat drei Nachteile: Erstens können so die agrarstrukturellen Ziele bei Anteils-

käufe mit Agrarflächen nicht durchgesetzt werden. Zweitens werden von Investoren mit dem 

sogenannten „KTG-Modell“ Flächen pro Forma in juristische Personen verschoben, um so 

das GrdstVG und auch das Grunderwerbsteuergesetz zu umgehen. Drittens ist es eine nicht 

begründbare Ungleichbehandlung von Unternehmensformen, wenn der Kauf einer 

Einzelfläche von 5 ha kontrolliert wird, der Erwerb einer juristischen Person mit 500 ha 

dagegen nicht.  

In der EU haben bislang sechs Staaten gesetzliche Kontrollen von Anteilskäufen mit Agrarflä-

chen eingeführt. Darunter sind die Nachbarstaaten Frankreich, Dänemark, Polen und Öster-

reich.57 

Die Berücksichtigung der fachlichen Qualifikationen der Erwerber wird begrüßt. Nur 

ausgebildetes Personal kann Viehbestände tiergerecht pflegen, Pflanzenschutzmittel 

sachgerecht anwenden und die Flächen nachhaltig bewirtschaften. 

Ergänzender Vorschlag: 

Für eine wirksame Kontrolle von Anteilskäufen müssten: 

- die Anzeigepflicht durch eine doppelte Schwelle ausgelöst werden: a) bestimmender 

Einfluss ab X % Anteilsübernahme und b) ha-Schwelle des künftigen Unternehmens 

als Bagatellschwelle; 

 

- die Genehmigungspflicht bei denselben Schwellen einsetzen; 

 

- die agrarstrukturellen Kriterien für Anteilskäufe gegebenenfalls erweitert werden (z. 

B. Konzentrationsgrenze; Abfluss regionaler Wertschöpfung; Vorrang fachlich 

qualifizierter, ortsansässiger Landwirtinnen und Landwirte; Preismissbrauch; etc.); 

 



16 
 

- diese Kriterien zumindest für die Verwaltung mit Prüfschwellen und Schwellen für ag-

rarstrukturelle Bedenklichkeit versehen werden, um das Genehmigungsverfahren 

transparent zu gestalten; 

 

- das Verwaltungsverfahren abgeschlossen werden durch a) Genehmigung, b) Genehmi-

gung mit Auflagen und c) Versagung (wie in der französischen Anteilskauf-

Kontrolle). 

 

Bei einer derartigen Ausgestaltung dürfte der Großteil der Anteilskäufe unter regional veran-

kerten Agrarbetrieben in Hessen ohne Auflagen genehmigungsfähig sein, weil sie agrarstruk-

turell unproblematisch sind. Ein  kleiner Teil würde mit Auflagen genehmigt. Nur eine sehr 

kleine Zahl der Anteilskäufe, nämlich die von branchenfremden Investoren, dürfte versagt 

werden. Hier würde ein solches Gesetz eher prohibitiv wirken.  

 

5.11 Direktes Vorkaufsrecht (§ 11 Abs 2) 

Die Regelung würde zu einer finanziellen Entlastung ortansässiger Betriebe bei Ausübung des 

Vorkaufsrechts führen. 

Die Möglichkeit des unmittelbaren Vorkaufsrechts zugunsten der erwerbsbereiten Landwirtin 

würde das Problem der zweifach anfallenden Grunderwerbsteuer lösen. Derzeit wird bei dem 

Vorkauf durch die Landgesellschaft zugunsten eines Landwirts zweimal Grunderwerbsteuer 

fällig. Das verteuert die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts. Der Vorschlag würde die 

doppelte Grunderwerbsteuerzahlung beenden. Bei 6 % Grunderwerbsteuer in Hessen würden 

Landwirte bei Wahrnehmung des Vorkaufsrechts für 5 ha Fläche um 5.400 € entlastet. Dies 

ist agrarstrukturell vorteilhaft, da das Vorkaufsrecht von Landwirtinnen und Landwirten in 

der Umsetzung vergünstigt wird. Damit wird ein Wettbewerbsnachteil aktiver Landwirte 

gegenüber Anteilskäufen verringert. Aufgehoben wird er allerdings nicht, da die Grunder-

werbsteuer mit Anteilskäufen weiterhin umgangen werden kann. 

 

5.12 Anzeige Pachtvertrag (§ 12 Abs 1) 

Es wird davon ausgegangen, dass der überwiegende Teil der Pachtverträge in Hessen geset-

zeswidrig nicht angezeigt wird. Neben eindeutig illegalem Vorgehen vieler Verpächter und 

Verpächterinnen ist auch die bisherige Möglichkeit, dass die Pächter anzeigen können, dafür 

verantwortlich. Diese unklare Verantwortlichkeit erleichtert Umgehungen. Die Anzeigemög-

lichkeit in § 12 Abs 1 für Pächter oder Pächterin sollte gestrichen werden. 

Damit würden außerdem aktive Betriebe vom bürokratischen Aufwand der Pachtvertragsan-

zeige entlastet. Mögliche Bußgelder wären von den Verpächtern zu tragen. 

 

5.13 Preismissbrauch Pachten (§ 13 Abs 1, 3 und 5) 

Die Definition des Preismissbrauchs oberhalb des nachhaltigen Ertrages in § 13 Abs. 1, 3 ist 

zweckmäßig. Der nachhaltige Ertrag entspricht der Grundrente.58 Damit könnte eine Dämp-

fung der Pachtpreise und eine effektive Entlastung der regional verankerten landwirtschaftli-

chen Betriebe und von Existenzgründungen erreicht werden. 
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5.14 Spekulationsschwelle Pacht > 20 % Ertragsangemessen (§ 13 Abs. 1, 5) 

Zu dem Vollzug des Landpachtverkehrsgesetzes hat das Hessische Statistische Landesamt 

mitgeteilt: „In Hessen stehen die von Ihnen benötigten Daten nicht als Verwaltungsdaten zur 

Verfügung, da in Hessen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – die im Landpachtver-

kehrsgesetz geforderten Maßnahmen nicht umsetzt werden.“59 Wenn diese Aussage zutrifft, 

hat die Agrarverwaltung in Hessen ihre Bemühungen zum besseren Verwaltungsvollzug ein-

gestellt. Dies wäre bemerkenswert, wenn ein Land den Vollzug von geltendem Bundesrecht, 

in diesem Fall dem Landpachtverkehrsgesetz, eingestellt hätte. Dies würde allerdings die 

anscheinend flächendeckenden Nichtanzeige von Pachtverträgen in Hessen erklären. Das 

Problem für die landwirtschaftlichen Betriebe wäre, dass z. B. Photovoltaik-Projektierer 

Pachthöhen von 3.000 € und mehr durchsetzen könnten. Mit diesen Pachthöhen können weder 

konventionelle, noch ökologische noch Sonderkulturbetriebe konkurrieren (siehe dazu Ziffer 

5.21). 

Der gesetzliche Schutz von landwirtschaftlichen Pächtern, einschließlich der Vermeidung von 

Preismissbrauch ist ein zentrales Instrument in den meisten Staaten der EU. 60 In sieben 

Mitgliedstaaten gibt es Grenzen für überhöhte Pachten. In achtzehn Mitgliedstaaten existiert 

ein Vorkaufsrecht der Pächter. Nach einer Analyse der EU ist das Schutzniveau in Deutsch-

land niedrig.  

Schutzniveau landwirtschaftlicher Pächter in 22 EU-Staaten 2020 

 

Bei Pachtverträgen existiert in Deutschland eine gesetzliche Anzeigepflicht, die jedoch von 

den Verpächtern weitgehend missachtet wird. Nach Schätzungen von Fachleuten werden 

heute in den westlichen Bundesländern nur noch 10 % der Pachtverträge angezeigt. Eine 

Preismissbrauchskontrolle auf dem Pachtmarkt ist damit unmöglich. In der Praxis kann der-

zeit die staatliche Kontrolle von Kauf- und Pachtpreismissbrauch nicht durchgesetzt werden. 

So ist der tatsächliche Schutz von Pächtern in Deutschland noch geringer als in der Abbildung 

dargestellt, weil die Länder die Preismissbrauchskontrolle im Landpachtverkehrsgesetz nicht 

umgesetzten. 
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Das geringe Schutzniveau von Pächtern steht der seit Jahrzehnten zunehmenden Bedeutung 

des Pachtmarktes sowohl für die Pächter als auch für die Faktorallokation diametral entgegen. 

So ist der Pachtflächenanteil der Betriebe in Deutschland von 14 % im Jahr 1961 auf heute 

etwa 70 % in den Haupterwerbsbetrieben gestiegen.61 Agrarstrukturell sinnvoll ist es, das 

niedrige Schutzniveau von Pächtern zu erhöhen. 

 

5.15 Vorrang von Landwirten (§ 13 Abs. 2, 1) 

Siehe Stellungnahme zu Ziffer 4.5 und 5.11. 

 

5.16 Vermeidung Flächenkonzentration (§ 13 Abs. 2, 2) 

Die Anhäufung von Pachtverträgen ist schon nach derzeitigem LPachtVG in § 4 Abs 1, 1 

agrarstrukturell unerwünscht. Gleichzeitig findet sie – unter anderem auch im Rahmen von 

Anteilskäufen – statt. 2023 übernahm ein australischer Investor Pachtverträge über rund 

19.000 ha in mehreren Bundesländern. Auch wenn diese Übernahme sich nicht auf hessische 

Flächen bezog, kann eine derartige Begrenzung auf dem Pachtmarkt prophylaktisch einge-

führt werden.   

Im Übrigen siehe Stellungnahme zu den Ziffern 4.2 und 5.7. 

 

5.17 Vorrangiges Pachtrecht (§ 15) 

Ein vorrangiges Pachtrecht ortsansässiger Pächter aus derselben oder einer benachbarten 

Gemarkung würde die Position regional verankerter Betriebe auf dem Bodenmarkt stärken 

und die Konkurrenz durch überregionale Unternehmensgruppen verringern. Tendenziell 

könnte das Pachtniveau sinken. Allerdings entsteht Verwaltungsaufwand für die Anzeige und 

Verwaltung von Pachtinteressenten. Aufwand und Nutzen einer derartigen Regelung sollten 

vorab geklärt werden.  

 

5.18 Bevorzugung Existenzgründungen (§ 16 Abs 7) 

Siehe Stellungnahme zu Ziffer 4.5. 

 

5.19 Bodenfonds, Vorrang Existenzgründung (§ 18, Abs 3) 

Die Kriterien für die Berücksichtigung von Existenzgründungen (örtliche Verankerung; 

Bewirtschaftungskonzept; Entwicklungskonzept) erscheinen zweckmäßig. Es sollte zusätzlich 

die fachliche Qualifikation der Gründerinnen und Gründer berücksichtigt werden. 

Im Übrigen siehe Stellungnahme zu Ziffer 4.5. 
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5.20 Vorkaufsrecht Landgesellschaft (§ 20 Abs 3)  

Durch das Vorkaufsrecht soll insbesondere der Vorrang von Landwirten auf dem Bodenmarkt 

vor Nichtlandwirten, Kommunen und Investoren sichergestellt werden. Die Tabelle zeigt, 

dass die Hessische Landgesellschaft jährlich in etwa 30 Fälle auf etwa 55 ha den Vorrang von 

Landwirten gegenüber Nichtlandwirten durchsetzen kann.  

 

Die gelingt nur mit erheblichem Aufwand und einem hohen Anteil teils mehrjähriger Prozesse 

in den einzelnen Verfahren. Dem gegenüber stehen schätzungsweise 2.650 ha Äcker und 

Weisen, die im Jahr 2024 an Nichtlandwirte, Kommunen und Investoren verkauft worden 

sind.62 Die Agrarverwaltung setzt aktuell mit Hessische Landgesellschaft nur auf rund 2 % 

der Flächen, die Nichtlandwirte kaufen möchten, den gesetzlichen Vorrang von Landwirten 

durch. 98 % der Verkäufe an Investoren werden nicht beanstandet. Sicher kann der Vorrang 

von Landwirten nicht in allen Fällen durchgesetzt werden, entweder weil Landwirte nicht 

kaufen möchten oder weil Kommunen in ausgewiesenen Gewerbegebieten kaufen. Aber eine 

Erfolgsquote von 2 % ist ein Beleg für Vollzugsdefizite und Regulierungslücken,   

Zum Überarbeitungsbedarf des Reichssiedlungsergänzungsgesetzes siehe Stellungnahme zu 

Ziffer 3. 

Ergänzender Vorschlag: 

Es sollte geprüft werden, ob ein Vorkaufsrecht für die Hessische Landgesellschaft auch bei 

Anteilskäufen zweckmäßig ist. 

 

5.21 Zwangsgelder (§ 36) und Bußgelder (§ 37) 

Der größte Teil der Verpächter in Hessen zeigt Pachtverträge rechtswidrig nicht an und 

entzieht die Verträge damit auch der Preismissbrauchskontrolle. Ein erheblicher Teil der 

Pachtverträge in Regionen mit hoher außerlandwirtschaftlicher Konkurrenz enthält Pachthö-

hen, die nicht aus den nachhaltigen Erträgen landwirtschaftlicher Tätigkeit zu erwirtschaften 

sind und damit gegen § 4 Abs 1, 3 des LPachtVG verstoßen. Bei Pachtverträgen für PV-

Freiflächenanlagen mit 2.000 – 6.000 € Pacht je ha ist dieses regelmäßig der Fall. Regelmäßig 

werden juristische Personen zur Umgehung von GrdstVG und Grunderwerbsteuergesetz 
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gegründet. Deren einziger Zweck ist, beim Erwerb von Agrarflächen die Grunderwerbsteuer, 

den Vorrang von Landwirten und die Preismissbrauchskontrolle zu umgehen. Angesichts 

dieser Bereitschaft vieler Marktteilnehmer gegen geltendes Recht zu verstoßen, ist die 

Aufnahme von Zwangsgeldern und Bußgelder in das landwirtschaftliche Grundstückverkehrs-

recht erforderlich.63 Gleichzeitig ist dies ein effektives Instrument, um Vollzugsdefizite zu 

beheben. Wenn die aktiven landwirtschaftchen Betriebe auf dem Bodenmarkt gestärkt werden 

sollen, wenn preistreibende Tendenzen bei Nahrungsmitteln verringert werden sollen und 

wenn die zunehmende  Einkommensverlagerung weg von den landwirtschaftlichen Betrieben 

und hin zu den Bodeneigentümern begrenzt werden soll, ist eine Bußgeldregelung die einzige 

Möglichkeit, die Anzeigepflicht durchzusetzen. 

Aus dem Grund hatte die Expertengruppe der Agrarministerkonferenz der Länder in ihrem 

Bericht 2015 in Ziffer 5.2.1 b und Ziffer 5.3.1 e gefordert, Zwangsgelder und Bußgelder ein-

zuführen bzw. anzuheben.64 
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6. Ergänzende Vorschläge 

 

6.1  Ergänzende Vorschläge zum Schutz Agrarflächen 

Der Gesetzentwurf enthält zwar ein Schutzziel für den Erhalt von Agrarflächen. Im Entwurf 

fehlen aber jegliche Instrumente, um dieses Ziel durchzusetzen. Es gibt diverse freiwillige 

Instrumente zum sparsamen Umgang mit Agrarflächen, wie sie zum Beispiel die Bauland-

kommission 2019 aufgezeigt hat.65 Es hat sich gezeigt, dass freiwillige Instrumente flächende-

ckend kaum eingesetzt werden, weil sie wirtschaftlich in der Regel nicht interessant sind und 

effektive Sanktionen auf Bundes- oder Länderebene fehlen, um deren Anwendung durchzu-

setzen. Während wir aktuell in Deutschland rund 100 ha Agrarfläche pro Tag für Siedlungs- 

und Verkehrsflächen aber auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verlieren, werden nach 

einer Studie des Thünen-Instituts zur außerlandwirtschaftlichen Nutzungskonkurrenz die 

Verluste an Agrarflächen auf 278 ha / Tag erheblich zunehmen.66 Hierbei resultieren die Ver-

luste neben der Siedlungs- und Verkehrsfläche aus Umwidmungen für Aufforstung, Freiflä-

chen-PV-Anlagen, Windenergie und die Wiedervernässung von Mooren. Da die Studie 

Verluste für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht präzise quantifizieren konnte und PV-

Freiflächenanlagen außerhalb des EEG auf Basis von F-Planänderungen nicht berücksichtigen 

konnte, ist bundesweit davon auszugehen, dass die täglichen Verluste an Agrarflächen bis 

2030 auf deutlich über 300 ha / Tag steigen werden.   

Während die außerlandwirtschaftliche Nachfrage nach Agrarflächen stetig steigt, nimmt das 

Angebot an Flächen ab, weil diese bebaut und für andere Zwecke umgewidmet wird. Tatsäch-

lich nehmen die Agrarflächen in Deutschland und weltweit seit Jahren ab. Bundesweit 

schrumpfte die Agrarfläche seit 1992 um über 1,45 Mio. ha. Das ist die Nahrungsgrundlage 

von 5,6 Mio. Menschen (BLE 2023).  

Die Versorgungssicherheit wird durch die fortlaufenden Flächenverluste gefährdet. Das Ziel 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Flächenverluste bis 2030 auf unter 30 ha und bis 

2050 auf 0 ha zu begrenzen, wird verfehlt. Die fortlaufende Reduzierung des Angebots von 

Agrarflächen ist ein ständiger Treiber bei den Kauf- und Pachtpreisen. 

Es werden deshalb im Folgenden Stichpunkte für einen effektiven Schutz von Agrarflächen 

vorgeschlagen: 

Schutzklausel für Agrarflächen: 

Möglich ist auf Landesebene die Einführung einer Schutzklausel für Agrarflächen angelehnt 

an die Schutzklausel im Bundeswaldgesetz.67 Ausführlich hat sich Zinke (2024) mit diesem 

Aspekt befasst.68 

Sanktionsbewehrte Obergrenze für Verluste an Agrarflächen 

Nur mit einer sanktionsbewehrten Obergrenze auf Ebene der Länder wird es gelingen, die 

öffentlichen und privaten Akteure auf dem Bodenmarkt dazu zu bringen, die diversen Instru-

mente69 zum sparsamen Umgang mit Agrarflächen anzuwenden. Diese sollte in Verbindung 

mit einer allgemeinen Schutzklausel für Agrarflächen verstanden werden. 
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Streichung der Privilegierung von PV-Anlagen im Baugesetzbuch: 

Hessen kann sich im Bundesrat für die Streichung des privilegierten Baus von PV-Anlagen 

200 Meter beiderseits von Schienen und Autobahnen im Baugesetzbuch einsetzen.70 Die 

Privilegierung umfasst bis zu 500.000 ha wertvolle Agrarflächen, auf denen Kommunen einen 

Bauantrag für PV-Anlagen nicht ablehnen können. Die Streichung der Privilegierung  würde 

die PV-Anlagen auf Dach- und Infrastrukturflächen konzentrieren und Agrarflächen schützen. 

 

Verbot des Baus von PV-Anlagen im Außenbereich im Baugesetzbuch 

Die Wiedereinführung des Verbots des Baus von PV-Anlagen im Außenbereich im Bauge-

setzbuch würde bundesweit den Verbrauch wertvoller Agrarflächen wirksam verhindern. 

Damit würden auch F-Plan-Änderungen mit dem Zweck, PV-Anlagen im Außenbereich zu 

errichten, verhindert. Die Umwidmung von Agrarflächen für PV-Freiflächenanlagen gefähr-

det die Ernährungssicherheit und ist für die Energiewende nicht erforderlich. Das UBA und 

BfN haben nachgewiesen, dass ausreichend bebaute Flächen in Deutschland vorhanden sind, 

um die notwendige Solarenergie zu erzeugen.71,72 

 

Entsiegelungsverpflichtung: 

Die Hessische Landgesellschaft hat darauf hingewiesen, dass zwar das Potential für derartige 

Entsiegelungen geringer ist, als in anderen Bundesländern. Allerdings scheitere auch in 

Hessen die Entsiegelung meistens an den hohen Kosten.73 Nach Auskunft der Hessische 

Landgesellschaft ist dort nur ein Fall einer Entsiegelung von 500 m2 im Zusammenhang mit 

einer Baumaßnahme bekannt. Bei Entsiegelungskosten von bis zu 200.000 € / ha ist es für 

Investoren günstiger, wertvolle Agrarflächen für 40.000 € / ha zu erwerben und zu bebauen. 

Das freiwillige Angebot der Entsiegelung kommt deshalb seit Jahrzehnten viel zu selten zum 

Einsatz. Es könnte die Einführung einer Verpflichtung geprüft werden, anteilig Industrie-, 

Gewerbe- und Infrastrukturbrachen zu entsiegeln, wenn zusätzliche Agrarflächen beansprucht 

werden. Dies kann im Baugesetzbuch oder auf Landesebene umgesetzt werden. 

 

Kumulationskataster für den Verbrauch von Agrarflächen 

Auf Landesebene könnte ein Kumulationskataster für verbrauchte Agrarflächen angelegt wer-

den, aus dem zu ersehen ist, wieviel Flächen dort seit 1992 bereits umgewidmet oder versie-

gelt wurden. Bislang ist in den Kommunen nicht bekannt, wieviel Agrarfläche in der Vergan-

genheit bereits umgewidmet oder versiegelt wurde. Die Genehmigungsbehörden kennen nur 

den Flächenbedarf aus dem aktuellen Projekt. Wenn die Genehmigungsbehörden den langfris-

tigen Flächenverbrauch in ihrer Region kennen würden, würden sie bei künftigen Bauanträ-

gen auf einen sparsameren Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen achten. Im Naturschutz-

recht existieren Kumulationskataster schon länger und sind eine wertvolle Informationsbasis 

für die Verwaltung. 
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6.2  Ergänzende Vorschläge zum Schutz von Pächtern  

Der Schwerpunkt des veralteten GrdStVG und LPachtVG liegt auf den Eigentumsflächen, 

weil der Anteil 1960 in Westdeutschland bei 85,1 % lag. Damit wird dem heute hohen Anteil 

von Pachtflächen keine Rechnung getragen. Damit ist der Pachtmarkt das zentrale Marktseg-

ment für Verteilung des Faktor Boden und die Agrarstruktur. Es folgen deshalb Vorschläge, 

um die Position der Pächter und der aktiven Bewirtschafter auf dem Bodenmarkt zu stärken.  

Rechtsmittel für Pächter bei Existenzgefährdung: 

Es sollte geprüft werden, ob Pächter in den Fällen Rechtsmittel eingeräumt werden, in denen 

die Genehmigungsbehörde einen Kaufvertrag genehmigt, der zur Folge hat, dass sie Pachtflä-

chen in existenzgefährdendem Umfang (z. B. > 50 %) verlieren. Dabei sind allerding die 

Probleme, auf die Tölle hingewiesen hat, zu prüfen.74  

Vorkaufsrecht Pächter: 

Ein allgemeines Vorkaufsrecht für Pächter wäre eine erhebliche Stärkung der Position aktiver 

Landwirte auf dem Bodenmarkt. Da bei jedem Flächenverkauf zunächst der Pächter gefragt 

würde, brauchte die Agrarverwaltung nur noch den Teil der Grundstückverkäufe prüfen, bei 

denen kein Vorkaufsrecht des Pächters wahrgenommen wird. Dies wäre ein erheblicher Büro-

kratieabbau. In 19 EU-Staaten existiert ein Vorkaufsrecht für Pächter, darunter in den Nieder-

landen, Tschechien, Schweden, Frankreich, Rumänien, Polen, Österreich, Italien und Irland.75 

Mit dem EU-Recht ist das Instrument vereinbar. 

 

6.3  Ergänzende Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz  

Auf dem Bodenmarkt in Hessen ist Markttransparenz in wichtigen Bereichen kaum vorhan-

den. Das betrifft Anteilskäufe, Pachtverträge, Existenzgründungen, den Umfang an Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen und vielen Merkmale beim Erwerb von Einzelflächen. Die 

2021 geplanten verbesserten Statistiken76 sind in weiten Teilen nicht umgesetzt, wie das Hes-

sische Statistische Landesamt am 24.04.2026 mitgeteilt hat.77  

Der Markt für Agrarflächen ist ein unvollkommener Markt.78 Es existiert kein homogenes 

Gut, der Markt ist von erheblichen persönlichen Präferenzen der Marktteilnehmer geprägt und 

es gibt fundamentale räumliche Differenzierungen. Während spezifische Eigenschaften des 

Bodens (immobil, heterogen, nicht vermehrbar) nicht verändert werden können, kann die 

Markttransparenz durch gesetzliche Regelungen erheblich verbessert werden. 

Volkswirtschaftlich trägt sie zu mehr Wettbewerb, besserer Faktorallokation und geringeren 

Transaktionskosten bei. Gudat und Ache definieren den Nutzen folgendermaßen: „Je höher 

die Markttransparenz, desto geringer das Risiko, desto höher der Wert der Immobilie für den 

Eigentümer.“79 Marktransparenz trägt aber nicht nur dazu bei, die individuellen Entscheidun-

gen der Markteilnehmer zu verbessern. Mehr Transparenz auf dem Markt der knappen 

Ressource Boden schafft einen Mehrwert für Agrarverwaltung, Wissenschaft, Politik und 

Öffentlichkeit.  

Ein modernes Agrarstrukturgesetz könnte die Marktransparenz für Landwirte und Bodenei-

gentümer, Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft erheblich verbessern. Dafür müssten die 

im Verwaltungsvollzug ohnehin anfallenden Daten zeitnah in geeigneter Form veröffentlicht 

werden. 
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6.4  Ergänzende Vorschläge zum Bürokratieabbau 

Bagatellgrenzen 

Bei allen Vorgängen (Käufe, Pachten, Anteilskäufe) sollten die Bagatellgrenzen geprüft wer-

den. Sie sollten bis zu dem Wert angehoben werden, bei dem agrarstrukturelle Nachteile oder 

Umgehungen nicht zu erwarten sind. Dies würde den Aufwand für Landwirte und Verwaltung 

deutlich reduzieren. 

 

Vorkaufsrecht Pächter: 

Dies wäre ein erheblicher Beitrag zum Bürokratieabbau, siehe Ziffer 6.2. 

 

IT-gestützte Anzeige von Verträgen  

Der Aufwand für Landwirte, Pächter, Unternehmen und Verwaltung kann mit IT-gestützten 

Anzeigeverfahren erheblich reduziert werden. Dies hat zum Beispiel Frankreich bei der Ein-

führung von Kontrollen für Anteilskäufe erreicht.80,81 
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